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Anfrage 

Beratungsfolge Zuständigkeit 
 Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme 

Anfrage der ULI-Fraktion betr. Verkehrsführung für Wohnmobile

Der Magistrat wird gebeten, folgende Frage zu beantworten 
• Wann ist mit der Umsetzung des Beschlusses zu rechnen, insbesondere im Hinblick auf die

bevorstehenden Ferienzeiten? 

Stellungnahme: 

Die Zuständigkeiten für eine wegweisende Beschilderung liegen bei verschiedenen 
Verkehrsbehörden, die zu einer Prüfung und Umsetzung nach den verkehrsrechtlichen Vorgaben 
kontaktiert wurden. Das Prüfergebnis ist noch ausstehend. 

Idstein, den 10. Februar 2025 

Dennis Lehnhausen Christian Herfurth 
Stellvertretender Amtsleiter Bürgermeister 
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